
Ziele

Holzbau Deutschland verfolgt mit der in 
diesem leitfaden vorgestellten „Offensive 
Aufstiegsqualifizierung“ nachstehende Ziele:

  Die Offensive soll die Qualität in der Fort- 
und Weiterbildung im Zimmererhandwerk 
in Deutschland steigern. 

  Die Offensive soll eine bessere Transparenz 
in die lehrgangsangebote und eine bessere 
Vergleichbarkeit von Bildungsstätten schaf-
fen.

  Die Offensive soll die teilnehmenden Bil-
dungsstätten durch ein Anerkennungsver-
fahren darin unterstützen, Optimierungs-
potenziale in ihrer gesamten institution 
zu erkennen, um damit einen Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung einzuleiten, 
umzusetzen und transparent zu machen.

 
  Die Offensive soll lehrgangsinteressenten 

und potentiellen Arbeitgebern der Absol-
venten die Möglichkeit bieten, sich über 
die Positionierung, Kompetenz, leistungs-
fähigkeit und Qualität der Bildungsstätte 
fundiert informieren zu können. 

Die von Holzbau Deutschland anerkann-
ten Bildungsstätten sind im internet be-
kanntgegeben und werden im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise 
hervorgehoben (z.B. informationsstand auf 
der DACH + HOlZ international, Presseartikel 
in Fachzeitschriften).

TeilnAHMeVORAusseTZungen

Das Angebot der Anerkennung von Bildungs-
stätten durch Holzbau Deutschland richtet 
sich an alle Bildungsstätten, die Fortbildun-
gen im Rahmen der Offensive Aufstiegsquali-
fizierung anbieten.

AnFORDeRungen unD AneRKennung

Die Anforderungen an die Bildungseinrich-
tungen legt Holzbau Deutschland als un-
abhängiger Fachverband eigenständig fest. 
Die Anforderungen werden im Ausschuss 
Berufsbildung erarbeitet und von der Fach-
versammlung von Holzbau Deutschland in 
Form dieses leitfadens verabschiedet.

Das von Holzbau Deutschland erarbeitete 
Anerkennungsverfahren unterscheidet sich 
von anderen systemen, wie z. B. einer Zerti-
fizierung nach isO 9000 ff, AZAV oder eFQM, 
da es die besonderen Verhältnisse in Bil-

dungseinrichtungen des Zimmererhandwerks 
berücksichtigt.

Das Anforderungsprofil für die Anerkennung 
wird in Form eines Fragenkatalogs definiert. 
Zu jeder Frage gibt es bis zu fünf mögliche 
Antworten, aus denen die entwicklungsstufe 
der befragten institution hervorgeht.

Auf der Basis des grundsatzes des „european 
Foundation for Quality Management“ (eFQM) 
werden die Bildungsstätten unter Zugrunde-
legung von neun Kriterien zertifiziert (grafik 1). 

Die Kriterien eins bis fünf behandeln Angebo-
te der Bildungsstätte und deren umsetzung. 
es sind die sogenannten „Befähiger-Kriterien“.

Die Kriterien sechs bis neun bewerten die er-
zielten ergebnisse der Bildungsstätte. es sind 
die sogenannten „ergebnis-Kriterien“.

Auf der Basis eines 100-Punkte-schlüssels 
wird jedes Kriterium bewertet. Hieraus wird 

Befähiger Kriterien Ergebnis Kriterien

1. Führung 6. Kundenbezogene ergebnisse

2. Politik und strategie 7. Mitarbeiterbezogene ergebnisse

3. Mitarbeiter 8. gesellschaftsbezogene ergebnisse

4. Partnerschaft und Ressourcen 9. schlüsselergebnisse

5. Prozesse

grafik 1: Auf der Basis des grundsatzes des „european Foundation for Quality Management“ (eFQM) werden die  
Bildungsstätten unter Zugrundelegung von neun Kriterien zertifiziert.
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für die Befähiger- und die ergebnis-Kriterien 
jeweils eine note gebildet. Für eine Anerken-
nung muss eine Bildungsstätte jeweils min-
destens die note 2 (81 Punkte) in der summe 
der fünf Befähiger-Kriterien und in der sum-
me der vier ergebnis-Kriterien erreichen.

Für die Anerkennung einer Bildungseinrich-
tung durch Holzbau Deutschland sind neben 
diesen Anforderung die folgenden Kernanfor-
derungen gesondert nachzuweisen:

  einhaltung des von Holzbau Deutschland 
herausgegebenen bundeseinheitlichen 
Rahmenlehrplans zur Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung im Zimmererhandwerk für 
die Teile i und ii, nach inhalt und stunden-
umfang.

  nutzung der Muster-Meisterprüfungsauf-
gabe (Bestellung unter www.fg-holzbau.de).  
Anmerkung: Von der Bildungsstätte wird 
erwartet, dass diesbezüglich mit dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss gesprochen 
wird, um die Anwendung der Muster-Meis-
terprüfungsaufgabe zu gewährleisten.

  Die Bildungseinrichtung verpflichtet sich, 
lehrgänge entsprechend der Offensive 
Aufstiegsqualifizierung, unter Berück-
sichtigung der geforderten einschlägigen 
Berufspraxis, anzubieten. 

AneRKennungsVeRFAHRen unD  
ÜBeRWACHung

Als unabhängige Anerkennungsstelle steht 
die Zertifizierung Bau gmbH mit der Aner-
kennung und regelmäßigen Überwachung 
der teilnehmenden Bildungsstätten zur 
Verfügung. 

nach erstprüfung und Anerkennung erfolgt 
die Überwachung alle 3 Jahre. eine Zwischen-
prüfung ist nach 1½ Jahren durchzuführen. 

unterliegt eine Bildungsstätte bereits einer 
Überwachung durch eine akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle hinsichtlich einer anerkann-
ten systemzertifizierung (isO 9001, AZAV, 
eFQM), besteht die Möglichkeit, den oben 
genannten Fragenkatalog in das system zu 
integrieren, innerhalb der Audits der fremd-
überwachenden stelle unter einhaltung der 
oben angegebenen Fristen prüfen zu lassen 
und das dokumentierte ergebnis der Zertifi-
zierung Bau gmbH vorzulegen. Die Zertifizie-
rung Bau gmbH überprüft das ergebnis auf 
Übereinstimmung mit den oben genannten 
Kriterien sowie den Kernanforderungen. Die 
Bildungsstätte ist in diesem Fall verpflichtet, 
der Zertifizierung Bau gmbH auf Anfrage 

gegebenenfalls weitere unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. 

VeRFAHRen

Antrag der Bildungsstätte an Holzbau 1. 
Deutschland.

Weiterleitung des Antrags an die Zer-2. 
tifizierung Bau gmbH durch Holzbau 
Deutschland.

Kontaktaufnahme der Zertifizierung 3. 
Bau gmbH mit der Bildungsstätte.

Terminabsprache und Beauftragung 4. 
der Zertifizierung Bau gmbH durch die 
Bildungsstätte.

Durchführung der erstprüfung durch die 5. 
Zertifizierung Bau gmbH

Mitteilung der Zertifizierung Bau gmbH 6. 
über das ergebnis der erstprüfung an 
Holzbau Deutschland und die Bildungs-
stätte.

Ausstellung der Anerkennungsurkunde 7. 
durch Holzbau Deutschland bei erfül-
lung der Anforderungen.

Aufnahme der Bildungsstätte in die liste 8. 
der von Holzbau Deutschland anerkann-
ten Bildungsstätten und Veröffentli-
chung im internet. 

Veröffentlichung der ergebnisse des 9. 
Audits auf der internetseite von Holzbau 
Deutschland.

laufende Überwachung durch die 10. 
Zertifizierung Bau gmbH analog der 
erstprüfung

Alle oben genannten Dokumente und weitere 
informationen zur Offensive Aufstiegsqua-
lifikation stehen auf der internetseite zum 
Download bereit (www.holzbau-deutschland.
de/holzbau_deutschland/handlungsfelder/
Berufsbildung). unter anderen finden sie:

•	 	Gesamtkonzept	zur	Offensive	Auf-
stiegsqualifizierung

•	 	Leitfaden	zur	Anerkennung	von	Bil-
dungsstätten im Zimmererhandwerk

•	 	Antrag	zur	Anerkennung	als	Bildungs-
stätte im Zimmererhandwerk durch 
Holzbau Deutschland

•	 	Auftrag	an	die	Zertifizierung	Bau	
gmbH

•	 	Fragenkatalog	Zertifizierung	Meister-
schulen

•	 	Antrag	auf	Nutzung	der	Infoline	von	
Holzbau Deutschland

VeRgABe VOn RegisTRieRnuMMeRn

Die Registriernummern dienen in der Da-
tenbank der Zertifizierung Bau gmbH der 
identifikation der Bildungsstätte und müssen 
auf den urkunden eingedruckt sein. 

Die teilnehmenden Bildungsstätten erhalten 
von Holzbau Deutschland die Anerkennungs-
urkunde und bekommen weitere unterlagen, 
gegebenenfalls auch in elektronischer Form, 
die sie für ihre internetdarstellung nutzen 
können.

KOsTen

Holzbau Deutschland stellt für seine Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Aner-
kennung der Bildungsstätten keine Kosten in 
Rechnung.

Kostenpflichtig sind ausschließlich die durch 
die Zertifizierung Bau gmbH durchgeführte 
erstprüfung sowie die regelmäßigen Überwa-
chungen.

Für die erstprüfung, die im Abstand von 3 
Jahren erforderliche Überwachung und die 
nach 1,5 Jahren durchzuführende Zwischen-
prüfung werden seitens der Zertifizierung 
Bau e.V. jeweils pauschal 1.500,00 euro be-
rechnet (zuzüglich Mehrwertsteuer, Reisekos-
ten und spesen des Auditors).

sollten bei den Prüfungen Abweichungen 
festgestellt werden, die seitens der Zertifi-
zierung Bau gmbH zusätzliche Maßnahmen 
(z. B. erneute Überwachung, Dokumenten-
prüfung usw.) erfordern, werden diese nach 
tatsächlichem Aufwand abgerechnet (Tages-
satz / Auditor  900,00 euro).

Kann die Prüfung in eine bestehende Zertifi-
zierung integriert werden, wird nach Prüfung 
der eingereichten unterlagen eine Pauschale 
in Höhe von 900,00 euro berechnet. Die 
vorgenannten Kostensätze gelten zunächst 
bis zum 31.12.2014.

www.holzbau-deutschland.de
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